
 13.3.3 Anlage von drei Stein-/Holzhaufen für die Zauneidechse auf der Fl.Nr. 565/1, Gmkg. Ebensfeld an 
mikroklimatisch günstigen Stellen 

 
 13.4 Festsetzung von Ersatzgeldzahlung 

Für die im Kompensationsumfang fehlende Flächengröße von 1.565 m² wird eine 
Ersatzgeldzahlung in Absprache mit der UNB festgesetzt. 

 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan "Altmainsee II" wurde vom Marktgemeinderat Ebensfeld in der 

Sitzung am 30.01.2018 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 
……………2018 ortsüblich bekannt gemacht.  

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und

Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom
………….2018 hat in der Zeit vom ................... bis ................... stattgefunden. Im Auslegezeitraum wurden
zudem alle mit dem Bebauungsplan-Verfahren zusammenhängenden Unterlagen in das Internet
eingestellt. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1

BauGB für den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom ………...2018
hat mit Schreiben vom ................... bis ................... stattgefunden. 

 
4. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom ...........2018 wurden die

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
................... bis ................... beteiligt. 

 
5. Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom ...........2018 wurde mit

Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ...................
öffentlich ausgelegt. Die öffentliche Auslegung der des Bebauungs- und Grünordnungsplanes wurde am
………….. ortsüblich bekannt gemacht. Im Auslegezeitraum wurden zudem alle mit dem Bebauungsplan-
Verfahren zusammenhängenden Unterlagen in das Internet eingestellt. 

 
6. Der Markt Ebensfeld hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom ……………….. den Bebauungs- 

und Grünordnungsplan "Altmainsee II" in der Fassung vom ……….. gemäß § 10 BauGB als Satzung 
beschlossen. 

 
 Ebensfeld, den ........................... 
  (Siegel) 
 
 ......................................................................................................... 
 1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 

7. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungs- und Grünordnungsplan "Altmainsee II" wurde am ................. 
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs- und 
Grünordnungsplan ist damit in Kraft getreten. 

 Der Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Begründung und Umweltbericht wird seit diesem Tag zu 
den üblichen Dienststunden im Rathaus des Marktes Ebensfeldzu jedermanns Einsicht bereitgehalten 
und über den Inhalt Auskunft gegeben. 

 Auf die Rechtsfolge des § 44 Abs. 3 BauGB sowie der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen. 

 
 Ebensfeld, den ........................... 
  (Siegel) 
 
 ......................................................................................................... 
 1. Bürgermeister 
 
 
 

Textteil zum Bebauungsplan "Altmainsee II", Markt Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels. 
Grundlage des Bebauungsplanes ist der Aufstellungsbeschluss des Marktgemeinderates Ebensfeld 
vom 30.01.2018. 
 
 

Präambel 
 

Der Markt Ebensfeld erlässt auf Grund 
 

a) des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. l 
S. 3634) 
b) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. L S. 3786) 
c) der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S 588, BayRS 2132-1-l), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (GVBl. S. 523) 
geändert worden ist 
d) der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-l), die zuletzt durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 260) geändert 
worden ist 
e) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Art. 
4 des Gesetzes vom. 15. September 2017 geändert worden ist 
f) des Bayerischen Naturschutzgesetzes(BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-
U), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 604) geändert worden ist 
 
 

folgenden Bebauungsplan, bestehend aus Festsetzungen durch Planzeichen und den textlichen 
Festsetzungen, in der Fassung vom ………….. als Satzung. 
 
 

 6. Verkehrsflächen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 
 6.1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 
 

  Private Verkehrsfläche  
 
 6.2 Straßenbegrenzungslinie 
 
 6.3 Oberflächenbefestigung 
  Fußwege, Stellplätze sowie sonstige befahrene Flächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen 

über einer wasserdurchlässigen Tragschicht zu befestigen. 
 
 

 8. Hauptversorgungsanlagen und Hauptabwasserleitungen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 
 
 8.1 Die zur Erschließung des Baugebietes erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen werden in 

der Regel in die (privaten) Verkehrsflächen verlegt. Versorgungskabel (Strom und Telefon) und 
Versorgungsleitungen sind aus gestalterischen Gründen grundsätzlich unterirdisch zu verlegen. 

 
 

 9. Grünflächen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
 
 9.1 Grünflächen 

Private Grünflächen und  Grünflächen innerhalb der privaten Grundstücksflächen sind durch 
Ansaat mit einer standortangepassten  blütenreichen Wiesenmischung (Kräuteranteil mind. 50%) 
naturnah anzulegen, extensiv zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.  
Die Gestaltung der Freiflächen auf dem Damm erfolgt als Zonierung in Abhängigkeit vom 
Wasserstand über Initialpflanzung von Schilfröhricht bzw. Großseggenried in der Flachwasser- 
und Verlandungszone und daran anschließender Ansaat einer extensiven, blütenreichen 
Wiesenmischung. Die Wiese ist extensiv mit maximal 2-maliger jährlicher Mahd zu pflegen.  

 
 9.2 Lärmschutzwall 

Der Lärmschutzwall wird mit einer standortangepassten, arten- und blütenreichen 
Wiesenmischung (Kräuteranteil mind. 50%) angesät. Dafür wird die Verwendung von 
autochthonem, zertifiziertem Saatgut aus der Herkunftsregion 12 „Fränkisches Hügelland“ 
festgesetzt. Die Flächen sind extensiv zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. 

 
 

 10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die 
Regelung des Wasserabflusses 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 
 
 10.1 Umgrenzung von Flächen für den Hochwasserschutz 
 

  Ermitteltes Überschwemmungsgebiet auf Grundlage der "Verordnung des Landratsamtes 
Lichtenfels zur Festsetzung der Grenzen des Überschwemmungsgebietes am Main im Bereich 
Altmainsee auf dem Gebiet des Marktes Ebensfeld" vom 27.01.2015.  

  Die Erdgeschossfußbodenoberkante (EFOK) aller Gebäude ist auf einer Höhe von exakt 247,95 
m ü. NN zu errichten und liegt somit ca. 4,15 m über dem derzeitigen Wasserspiegels des 
Altmainsees (243,80 m). 
Die Freibordhöhe (FFB) ist auf einer Höhe von 247,60 m ü. NN zu errichten und liegt somit ca. 
3,80 m über dem derzeitigen Wasserspiegels des Altmainsees (243,80 m). 

 
 10.2 Zur Durchführung der Bebauung ist Aufstellung eines Bauzeitenplans unter Berücksichtigung der 

bekannten Hochwasserperioden erforderlich. 
  Innerhalb des Überschwemmungsgebietes sind Veränderungen der Oberfläche, die zu einem 

Verlust an Retentionsraum führen, nicht zulässig. 
 
 
 13. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung der Landschaft 
  (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 
 13.1 Festsetzung von artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen nach § 1a Abs. 3 BauGB 

innerhalb des Geltungsbereiches 
 
 13.1.1 Einsatz einer Umweltbaubegleitung zur Erstellung eines Bauzeitenplans mit Anzeige des Beginns 

der Maßnahmen, Einweisung der Baufirma, Mitwirkung bei der Kontrolle der Durchführung der 
Baumaßnahme  und Überprüfung hinsichtlich der naturschutzfachlichen Inhalte, Feststellung von 
evt. neu auftretenden artenschutzrechtlich relevanten Fakten, Kontrolle der Einhaltung 
allgemeiner Artenschutzvorschriften und der Vermeidungsmaßnahmen, Erstellen von 
Einsatzprotokollen, unaufgeforderte Vorlage der Protokolle und Auskunftspflicht gegenüber der 
Unteren Naturschutzbehörde,  Teilnahme an Bauberatungen bei artenschutzrelevanten 
Fragestellungen sowie Überwachung der Durchführung und Monitoring aller Maßnahmen. 

 
 13.1.2 Bauzeitenbeschränkung für  
  a) Bodenabtrag in den Offenlandbereichen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von 

Bodenbrütern in offener Kulturlandschaft, bodenbrütenden Vogelarten in Extensivgrünland und 
Feldern sowie des Baumpiepers also zwischen Oktober und März  

  b) Rodung der Hecken bzw. Gehölzstrukturen außerhalb der Brutzeit der Heckenbrüter, also 
zwischen Oktober und März  

  c) Bau des Bootssteges, Rodungs- und Bauarbeiten auf dem Damm außerhalb der Brutzeiten von 
Wasservögeln und Vögeln, die am Gewässerrand brüten, Vögeln, die auf Bäumen am Gewässer 
brüten sowie des Blaukehlchens, also zwischen Oktober und März 

 
 13.1.3 Fledermaus-Quartier-Kontrolle 
  Durchführung von Fledermaus-Quartierkontrollen bzw. Ausflugsbeobachtungen oder die Suche 

nach schwärmenden Tieren unmittelbar vor der Baumfällung durch einen Fledermausexperten 
und ggf. Veranlassen entsprechender Schutzmaßnahmen 

 
  13.1.4 Insekten- und Fledermausfreundliches Beleuchtungskonzept 
  a) Beschränkung der Beleuchtungsintensität auf das funktional notwendige Maß 
  b) Verwendung von nach unten gerichteter, nicht über die Horizontale hinausgehende 

Beleuchtung 
  b) Einsatz von geschlossenen Leuchten mit einer Farbtemperatur von max. 3.000 Kelvin und 

einem im Verhältnis zum Blauanteil deutlich erhöhtem Gelb- und Rotanteil 
  c) bedarfsorientierte Beleuchtungsdauer durch die Verwendung von Bewegungsmeldern  
 
 13.1.5 Schutzzaun mit Pflanzung 
  Errichten einer wirksamen Absperrung nach Nordosten zum Vogelschutzgebiet durch einen 

unüberwindbar gestalteten Zaun mit hinterpflanztem Schilfröhrichtgürtel; Mindesthöhe 1,60 m. 
 
 13.2 Festsetzung von Ausgleichsflächen nach § 1a Abs. 3 BauGB außerhalb des Geltungsbereiches 

Als zeitlich vorgezogene Ausgleichsflächen für den Artenschutz (CEF) werden außerhalb des 
Geltungsbereiches folgende Flächen festgesetzt: 
 

13.2.1 Teilfläche von ca.  Fl.Nr. 598, Gmkg. Ebensfeld mit ca. 5.000 m²  
Entwicklungsziel ist die Ausbildung von Extensiv-Grünland  für die Zielarten Wiesenschafstelze, 
Rebhuhn und Feldlerche. Die Fläche  wird mit einer standortangepassten, arten- und 
blütenreichen Wiesenmischung (Kräuteranteil mind. 30%) neu angesät oder durch eine geeignete 
Nachsaatmischung ergänzt. Dafür wird die Verwendung von autochthonem, zertifiziertem Saatgut 
aus der Herkunftsregion 12 „Fränkisches Hügelland“ festgesetzt. Die Flächen sind durch 
Beweidung oder Mahd mit Abtransport des Mahdgutes (max. 3x jährlich) extensiv zu pflegen und 
dauerhaft zu unterhalten. Düngung oder der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln sind 
nicht zulässig. 
 

A. Zeichnerische und textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005 
 
 

 1. Art der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 
 
 1.1 Sondergebiete, die der Erholung dienen SO (§ 10 BauNVO) 
  Ferienhausgebiete (§ 10 Abs. 1 und 2 BauNVO) 
 
 

 2. Maß der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 
 
 2.1 Zahl der Vollgeschosse 
  Maximal II Vollgeschosse zulässig: Z = II  
 
 2.2 Grundflächenzahl GRZ gemäß Nutzungsschablone 
  (§§ 16, 17 und 19 BauNVO) 
 
 2.3 Geschossflächenzahl GFZ gemäß Nutzungsschablone 
  (§§ 16, 17 und 20 BauNVO) 
 
 2.4 Höhenfestsetzung 
  (§ 9 Abs. 3 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 
 
 2.4.1 Traufhöhe 
  Die maximale Traufhöhe beträgt 3,75 m Gemessen wird von der fertigen 

Erdgeschossfußbodenoberkante (EFOK) bis zur Schnittlinie Außenwand / Dachhaut. Die 
maximale Traufhöhe beträgt demnach 251,70 m ü. NN. 

 
 2.4.2 Firsthöhe 

Die maximale Firsthöhe beträgt 6,60 m. Gemessen wird von der fertigen 
Erdgeschossfußbodenoberkante (EFOK) bis zum obersten Abschluss des Gebäudes. Die 
maximale Traufhöhe beträgt demnach 254,55 m ü. NN. 

 
 

 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 
 
 3.1 Offene Bauweise 
  (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
  Nur Einzelhäuser zulässig 
 
 3.2 Baugrenze 
  (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

Die städtebauliche begründete Planung erfordert die Inanspruchnahme des Art. 6 Abs. 5 BayBO 
und damit die Festsetzung von Abstandsflächen, die die dortigen Werte unterschreiten. Das 
Heranrücken an die Nachbargrenzen wird im Bebauungsplan durch Baugrenzen geregelt. Im 
Großteil des Plangebietes wird der Abstand der Baugrenzen zum südlichen bzw. südöstlichen 
Nachbargrundstücke auf 1 m reduziert. Diese Fassaden sind fensterlos zu gestalten. Die Belange 
des Brandschutzes sind dabei zu berücksichtigen (siehe hierzu auch Pkt. B 1.2). 
Ferner gelten immissionsschutzrechtliche Belange (siehe hierzu Pkt. A 15.2 der Festsetzungen). 

 
 

B. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und Gestaltungsfestsetzungen 
 
 

 1. Gebäude 
 
 1.1 Allgemein 
  Die Häuser und baulichen Anlagen sind einheitlich zu gliedern und in Gestaltung, Material, 

Traufhöhe, Dacheindeckung und Dachneigung aufeinander abzustimmen. 
  Werden innerhalb des Plangebietes die Gebäude abschnittsweise oder zeitlich voneinander 

getrennt realisiert, so ist auf die Gestaltung der bereits vorhandenen Gebäude Rücksicht zu 
nehmen. 

 
 1.2 Fassadengestaltung 
  Die Baukörper sind mit naturbelassenen Holzfassaden auszuführen. Zugelassen sind auch 

pigmentierte Holzlasuren, die das natürliche Vergrauen der Holzoberfläche imitieren, bzw. 
vorwegnehmen. Unnatürlich wirkende, helle Grautöne sind unzulässig. Die Verwendung von 
Spiegel-, Rauch und Ornamentgläsern ist nicht zulässig. 

  Die zu den jeweiligen Nachbargrundstücken ausgerichteten Außenwandflächen sind öffnungslos 
und in der Brandschutzqualität F30 auszuführen. 

 
 1.3 Dachform und Dachneigung 
  Es sind Satteldächer mit einer Dachneigung von 45 - 50° sowie Flachdächer mit einer 

Dachneigung von 0 - 5° zulässig. 
 
 1.4 Kniestock 
  Kniestöcke sind bei Satteldächern bis zu einer Höhe von maximal 75 cm zulässig; gemessen wird 

dabei außenseitig von der Oberkante Rohdecke bis zum Schnittpunkt Außenkante Wand / 
Unterkante Dachsparren. 

 
 1.5 Dachaufbauten und Dacheindeckung 
  Bei Dacheindeckungen aus Metall ist darauf zu achten, dass nur beschichtete Bleche (Lackierung 

bzw. Pulverbeschichtung) verwendet werden, um einen möglichen Schwermetallaustrag infolge 
von Rücklösungsprozessen zu vermeiden.  

  Flachdächer sind zu begrünen. Solaranlagen sind als eingebundene Anlagen zulässig. und auf 
den günstig exponierten (südlich und südwestlich ausgerichteten) Dächern zu errichten. 

 
 1.6 Stellung der baulichen Anlagen 
  Die Hauptfirstrichtung ist gemäß Planeintrag einzuhalten. 
 
 

 2. Einfriedungen 
  Einfriedungen um Privatflächen sind grundsätzlich nicht zulässig. 
  Ausgenommen sind naturnah- und landschaftsverträgliche Einfriedungen außerhalb des 

Überschwemmungsgebietes, bestehend aus 3 übereinander, horizontal verlaufenden Drähten, 
gespannt zwischen Rundholzstützen. Die Höhe der Einfriedung darf 1,0 m ab Geländeniveau 
nicht überschreiten. Der Abstand der Rundholzstützen muss mindestens 2,0 m betragen. 

  Hecken sind nicht zulässig. 
 
 

 3. Geländeanpassung 
  Veränderungen des natürlichen Bodenreliefs, wie Abgrabungen und Aufschüttungen sind nicht 

zulässig. Der gesamte Dammbaukörper ist unangetastet zu belassen. 
 
 

 4. Ausnahmen (§ 31 BauGB) 
  Bauten, die geringfügig von den Festsetzungen zu den örtlichen Bauvorschriften abweichen (z. B. 

geringfügige Über- oder Unterschreitung der festgesetzten Maßzahlen oder individuell gestaltete 
Bauentwürfe) können als Ausnahmen zugelassen werden. Die notwendigen Abstandsflächen 
gemäß BayBO müssen jedoch eingehalten werden. 

 

 12. Zur Gewährleistung einer bodenschonenden Ausführung der Bauarbeiten, sind DIN 18915 und 
DIN 19731 sowie § 12 BBodSchV zu beachten. 

 
 13. Denkmalpflege 
  Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 

Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der 
Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 
oder den Leiter der Arbeit befreit. 

  Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. 

  Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, 
Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, d. h. ohne 
schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege (Tel. 0951-4095-39, Fax: 0951-4095-42) mitgeteilt werden. 

 

 15. Sonstige Planzeichen 
 
 15.1 Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
  (§ 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 22 BauGB) 
 
  Stellplätze, Carports und Garagen 
  Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der explizit dargestellten Flächen zulässig. 
 
 15.2 Umgrenzung von Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen (Schallimmissionen) 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB) 

Auf die Ausführungen zum Immissionsschutz in der Begründung zum Bebauungsplan und die 
entsprechende Schallschutzberechnung vom 08.12.2015 als Bestandteil der Begründung zum 
Bebauungsplan wird explizit hingewiesen: es gelten die dortigen Regelungen. 
 

 15.2.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 
Errichtung eines Lärmschutzwalles mit einer Höhe von 6,00 m am Ostrand des Plangebietes laut 
Schallschutzberechnung. 

 
 15.2.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 

Aufgrund der im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung festgestellten Überschreitungen 
der schalltechnischen Orientierungswerte gemäß DIN 18005 (trotz Lärmschutzwall) werden 
zusätzlich folgende Lärmschutzvorkehrungen festgesetzt: 

- Die (bahn)lärmzugewandten Südost bzw. Ostfassaden der Gebäude sind fensterlos 
auszubilden. 

- Es sind Schallschutzfenster der Klasse IV oder höher einzubauen 

- Der Einbau von Schalldämmlüftern mit einem Dämmwert von mindestens 27 dB wird empfohlen 

- Alle Gebäudeteile müssen ein Schalldämmmaß von mindestens 27 dB aufwiesen. Ein 
entsprechender Nachweis ist gemäß Berechnungen nach DIN 4109 zu erbringen. 

 
 15.2.3 Immissionspunkt-Berechnung 

Analog der Schallschutzberechnung vom 08.12.2015 kann die Überschreitung der 
Orientierungswerte gemäß DIN 18005 für jedes Baurecht und jeden festgelegten 
Immissionspunkten der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Dargestellt sind die 
Berechnungsergebnisse inkl. Berücksichtigung des benötigten Lärmschutzwalles gemäß Pkt. A 
15.2.1 der Verbindlichen Festsetzungen (Höhe 6,00 m, Ostrand des Plangebietes): 

 

IP 52, H09, EG-W       55.0 37.9 45.0 38.8 

IP 53, H09, EG-N       55.0 52.6 45.0 53.7 

IP 54, H09, OG-N       55.0 55.2 45.0 56.4 

IP 55, H10, EG-S      nur Fassade / kein Fenster 55.0 52.8 45.0 54.0 

IP 56, H10, EG-W       55.0 41.5 45.0 42.9 

IP 57, H10, OG-W       55.0 44.3 45.0 45.6 

IP 58, H10, EG-N       55.0 48.8 45.0 50.0 

IP 59, H10, EG-O       55.0 53.8 45.0 54.9 

IP 60, H10, OG-O       55.0 55.1 45.0 56.4 

IP 61, H11, EG-S      nur Fassade / kein Fenster 55.0 53.0 45.0 54.1 

IP 62, H11, EG-W       55.0 38.6 45.0 39.9 

IP 63, H11, OG-W       55.0 44.6 45.0 46.0 

IP 64, H11, EG-N       55.0 49.1 45.0 50.4 

IP 65, H11, EG-O       55.0 54.4 45.0 55.7 

IP 66, H11, OG-O       55.0 55.0 45.0 56.2 

IP 67, H12, EG-S      nur Fassade / kein Fenster 55.0 53.0 45.0 54.2 

IP 68, H12, EG-W       55.0 38.1 45.0 39.3 

IP 69, H12, OG-W       55.0 43.4 45.0 44.6 

IP 70, H12, EG-N       55.0 49.1 45.0 50.4 

IP 71, H12, EG-O       55.0 54.5 45.0 55.8 

IP 72, H12, OG-O       55.0 54.8 45.0 56.1 

IP 73, H13, EG-S      nur Fassade / kein Fenster 55.0 52.9 45.0 54.0 

IP 74, H13, EG-W       55.0 38.0 45.0 39.3 

IP 75, H13, OG-W       55.0 42.3 45.0 43.5 

IP 76, H13, EG-N       55.0 46.1 45.0 47.2 

IP 77, H13, EG-O       55.0 54.5 45.0 55.7 

IP 78, H13, OG-O       55.0 54.7 45.0 55.9 

IP 79, H14, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 55.2 45.0 56.5 

IP 80, H14, EG-S       55.0 54.7 45.0 56.0 

IP 81, H14, OG-S       55.0 55.5 45.0 56.7 

IP 82, H14, EG-W       55.0 50.6 45.0 51.7 

IP 83, H14, EG-N       55.0 52.1 45.0 53.3 

IP 84, H14, OG-N       55.0 54.2 45.0 55.4 

IP 85, H15, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 50.4 45.0 51.5 

IP 86, H15, EG-S       55.0 54.1 45.0 55.3 

IP 87, H15, OG-S       55.0 55.2 45.0 56.5 

IP 88, H15, EG-W       55.0 50.1 45.0 51.3 

IP 89, H15, EG-N       55.0 50.8 45.0 51.8 

IP 90, H15, OG-N       55.0 54.0 45.0 55.2 

IP 91, H16, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 49.9 45.0 50.9 

IP 92, H16, EG-S       55.0 53.9 45.0 55.1 

IP 93, H16, OG-S       55.0 54.9 45.0 56.2 

IP 94, H16, EG-W       55.0 49.1 45.0 50.1 

IP 95, H16, EG-N       55.0 50.4 45.0 51.5 

IP 96, H16, OG-N       55.0 53.8 45.0 55.0 

IP 97, H17, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 50.3 45.0 51.4 

IP 98, H17, EG-S       55.0 53.7 45.0 55.0 

IP 99, H17, OG-S       55.0 54.8 45.0 56.1 

IP 100, H17, EG-W      55.0 48.9 45.0 49.9 

IP 101, H17, EG-N      55.0 50.0 45.0 51.1 

IP 102, H17, OG-N      55.0 53.1 45.0 54.3 

IP 103, H18, EG-O     nur Fassade / kein Fenster 55.0 50.8 45.0 52.0 

IP 104, H18, EG-S      55.0 53.7 45.0 54.9 

IP 105, H18, OG-S      55.0 54.6 45.0 55.9 

IP 106, H18, EG-W      55.0 38.3 45.0 39.2 

IP 107, H18, EG-N      55.0 48.1 45.0 49.2 

IP 108, H18, OG-N      55.0 51.9 45.0 53.1 

 

Immissionsberechnung   Beurteilung nach DIN 18005  

   Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

  Bemerkung IRW / dB L r,A / dB IRW / dB L r,A / dB 

IP 01, H01, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 45.4 45.0 46.6 

IP 02, H01, EG-S       55.0 46.6 45.0 47.5 

IP 03, H01, OG-S       55.0 53.2 45.0 54.5 

IP 04, H01, EG-W       55.0 49.1 45.0 50.1 

IP 05, H01, EG-N       55.0 47.7 45.0 48.7 

IP 06, H01, OG-N       55.0 52.1 45.0 53.2 

IP 07, H02, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 48.4 45.0 49.4 

IP 08, H02, EG-S       55.0 49.1 45.0 50.2 

IP 09, H02, OG-S       55.0 54.6 45.0 55.9 

IP 10, H02, EG-W       55.0 49.8 45.0 50.7 

IP 11, H02, EG-N       55.0 51.7 45.0 52.7 

IP 12, H02, OG-N       55.0 54.6 45.0 55.8 

IP 13, H03, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 49.7 45.0 50.6 

IP 14, H03, EG-S       55.0 50.3 45.0 51.4 

IP 15, H03, OG-S       55.0 55.2 45.0 56.5 

IP 16, H03, EG-W       55.0 47.7 45.0 48.4 

IP 17, H03, EG-N       55.0 53.0 45.0 54.1 

IP 18, H03, OG-N       55.0 55.2 45.0 56.4 

IP 19, H04, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 51.0 45.0 52.0 

IP 20, H04, EG-S       55.0 52.3 45.0 53.4 

IP 21, H04, OG-S       55.0 55.9 45.0 57.2 

IP 22, H04, EG-W       55.0 42.6 45.0 43.1 

IP 23, H04, EG-N       55.0 52.3 45.0 53.4 

IP 24, H04, OG-N       55.0 53.7 45.0 54.9 

IP 25, H05, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 44.7 45.0 45.6 

IP 26, H05, EG-S       55.0 44.1 45.0 45.2 

IP 27, H05, OG-S       55.0 52.0 45.0 53.3 

IP 28, H05, EG-W       55.0 46.7 45.0 47.4 

IP 29, H05, EG-N       55.0 45.2 45.0 45.8 

IP 30, H05, OG-N       55.0 52.2 45.0 53.4 

IP 31, H06, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 51.7 45.0 52.8 

IP 32, H06, EG-S       55.0 51.5 45.0 52.8 

IP 33, H06, OG-S       55.0 54.7 45.0 56.0 

IP 34, H06, EG-W       55.0 40.7 45.0 40.4 

IP 35, H06, EG-N       55.0 50.1 45.0 51.0 

IP 36, H06, OG-N       55.0 54.7 45.0 56.0 

IP 37, H07, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 54.5 45.0 55.8 

IP 38, H07, EG-S       55.0 53.8 45.0 55.1 

IP 39, H07, OG-S       55.0 55.1 45.0 56.3 

IP 40, H07, EG-W       55.0 50.4 45.0 51.6 

IP 41, H07, EG-N       55.0 52.1 45.0 53.2 

IP 42, H07, OG-N       55.0 54.5 45.0 55.7 

IP 43, H08, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 50.7 45.0 51.8 

IP 44, H08, EG-S       55.0 52.9 45.0 54.2 

IP 45, H08, OG-S       55.0 54.2 45.0 55.5 

IP 46, H08, EG-W       55.0 49.7 45.0 50.9 

IP 47, H08, EG-N       55.0 52.3 45.0 53.5 

IP 48, H08, OG-N       55.0 54.8 45.0 56.0 

IP 49, H09, EG-O      nur Fassade / kein Fenster 55.0 49.9 45.0 50.9 

IP 50, H09, EG-S       55.0 51.3 45.0 52.7 

IP 51, H09, OG-S       55.0 52.5 45.0 53.8 
 

 15.3 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
  (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
 
 
 

Art der baulichen Nutzung Zahl der Vollgeschosse 

Grundflächenzahl (GRZ) Geschossflächenzahl (GFZ) 

Dachneigungen Bauweise 

 

C. Hinweise 
 
 1. Bestehende Grundstücksgrenzen 
 
 2. Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen 
 
 3. Flurstücksnummern 
 
 4. Bestehende Böschungen 
 
 5. Bestehende bauliche Anlagen 
 
 6. Maßzahlen 
 
 7. Schutzgebiete und Schutzobjekte 
   
 7.1 Bestehendes Vogelschutzgebiet (SPA); Details siehe Begründung 
 
 7.2 Bestehendes FFH-Gebiet; Details siehe Begründung 
 
 8. Geplante Bootsanlegestelle 
 
 9. Dammbaukörper 
  Bei Arbeiten am Dammbaukörper (Erschließungsarbeiten / Abgrabungen / Anfüllungen / 

Gründungsarbeiten) sind die einschlägigen Regelwerke zu Arbeiten an Dammbauwerken zu 
beachten. 

 
 10. Gründungen 
  Da es sich bei dem Planbereich um ein Dammbauwerk aus künstlichen Auffüllungen handelt, 

werden an die Gründung der Gebäude bzw. der baulichen Anlagen besondere Anforderungen 
gestellt. 

  Insofern nicht bereits im Rahmen der Erschließungsarbeiten die Gründung der baulichen Anlagen 
vorbereitet wurde, sind die Gründungen gemäß der für den räumlichen Geltungsbereich 
getroffenen Festsetzungen durchzuführen. Gründungsarbeiten dürfen nur in Abstimmung mit den 
am Bauleitplanverfahren beteiligten Fachplanungsbüros für Baugrund und Tragwerksplanung 
ausgeführt werden. 

 

13.2.2 Teilfläche von ca.  Fl.Nr. 598, Gmkg. Ebensfeld mit ca. 1.170 m²  
Entwicklungsziel ist die Anlage eines strukturreichen Blühstreifens für die Zielarten Rebhuhn und 
Feldlerche. 
Die Fläche wird nach der Bodenvorbereitung mit einer standortangepassten Blühstreifen-
Mischung aus Kulturpflanzen und Wildblumen angesät (z.B. zertifizierte KULAP-Blühmischung für 
Bayern). 
Die Pflege erfolgt nach den Angaben zur gewählten Saatgutmischung entweder durch jährliche 
wechselnde Mahd auf einer Flächenhälfte oder durch eine Neuansaat mit Verlegung der Fläche 
nach maximal fünf Jahren. Düngung oder der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln sind 
nicht zulässig. 
 

13.2.3 Fl.Nr. 565/1, Gmkg. Ebensfeld mit ca. 3.465 m²  
Entwicklungsziel ist die Entwicklung und Förderung von Hochstaudenstrukturen in lichten 
Strauchbeständen mit einer Pflege durch abschnittsweise Entbuschung auf bis zu 1/3 der Fläche 
alle 3-5 Jahre für die Zielart Feldschwirl 
 

 13.3 Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Abs. 3 BauGB außerhalb des Geltungs-
bereiches 

  Als zeitlich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz (CEF) werden außerhalb 
des Geltungsbereiches folgende Maßnahmen festgesetzt: 

 
 13.3.1 Fachgerechtes Anbringen von sechs Fledermaus-Nistkästen für baumhöhlenbewohnende 

Fledermausarten an Gehölzen auf der Dammseite zum Dornwiesensee sowie deren jährliche 
Kontrolle und Wartung 

 
 13.3.2 Fachgerechtes Anbringen von sechs Vogel-Nistkästen für baumhöhlenbewohnende Vogelarten 

an Gehölzen auf der Dammseite zum Dornwiesensee sowie deren jährliche Kontrolle und 
Wartung 

 


